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Nutzungsbestimmungen Kursräume 
Geltend für externe Mieter 

 
Nutzungszeitraum 
Der Nutzungszeitraum richtet sich nach den ordentlichen Öffnungszeiten der OdA Gesundheit beider 
Basel und beschränkt sich grundsätzlich auf Werktage. Über Ausnahmen entscheidet die OdA. 
 

Ordnung / Schäden  
Der Mieter hat die Räume, die Infrastruktur und das Mobiliar im gleichen Zustand zurückzugeben, wie 
diese übernommen wurden. Der Mieter haftet für alle anlässlich der Nutzung entstandenen Sach-und 
Personenschäden. Schäden sind umgehend der Geschäftsstelle zu melden. 
Nehmen Sie bezüglich Lärmemissionen bitte Rücksicht auf andere Kurse bzw. Anwesende. 
 

Aufenthalts- und Verpflegungsmöglichkeiten 
Essen ist in den Kursräumen nicht erlaubt. Eine Verpflegungsmöglichkeit bietet das Restaurant 100 
Punkt im Erdgeschoss. Reservierung bei grösseren Gruppen erforderlich. 
 

Parkplätze  
Die OdA stellt keine Auto-Parkplätze zur Verfügung. Im Gebäude befindet sich ein öffentliches Park-
haus. 
 

Persönliche Gegenstände  
Die OdA übernimmt keine Haftung für entwendetes oder beschädigtes Eigentum. 
 

WLAN 
In den Kursräumen steht Ihnen kostenfreies WLAN zur Verfügung. 

 

Annullierung 
Annullierungen sind der OdA schriftlich mitzuteilen. Bei Annullierungen werden die folgenden Kosten je 
nach Buchung (ganzer oder halber Tag und Raum) in Rechnung gestellt: 
 

• 10 Arbeitstage oder weniger vor Veranstaltungsbeginn: 100% des Tarifs. 
• Bei Umbuchung der Veranstaltung wir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.- in Rechnung ge-

stellt. 
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Einhaltung der Bestimmungen 
Die Veranstalter sind dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen von allen Teilnehmern 
der Veranstaltung eingehalten werden. 

 

Verhalten im Notfall 
Das Gebäude ist im Brandfall über die markierten Fluchtwege zu verlassen. Im Brandfall ist die Benüt-
zung der Aufzüge untersagt. Siehe Lageplan «Sammelplatz» in den Kursräumen. 
 
 
 
Mit Unterzeichnung der Offerte stimmen Sie den Nutzungsbestimmungen der OdA Gesundheit beider 
Basel zu. 

 

 

Münchenstein, 11.1.2023, Séverine Riesen, Co-Leiterin Aus- und Weiterbildung 
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